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Bezahlungsgrundsätze
für Arbeitnehmer/innen
(ohne/mit Lohnbesitzstand)

 13. Monatsentgelt
Voraussetzung für das erstmalige Entstehen eines Anspruchs auf ein 13. Monatsentgelt (Weih-
nachtsgeld) ist, dass ein/e Arbeitnehmer/in (AN) am 1. November ein ungekündigtes Arbeitsverhältnis
hat und das Arbeitsverhältnis ununterbrochen 12 Monate besteht. Nach Ablauf der 12 Monate ergibt
sich für jeden Kalendermonat des laufenden Kalenderjahres, an dem ein Arbeitsverhältnis besteht, ein
Anspruchsmonat. Das Weihnachtsgeld, welches mit dem Novembergehalt zur Auszahlung kommt,
beträgt dann für jeden Anspruchsmonat 1/12 des Monatsgrundentgelts für Oktober.
Rechtsbesitzstand: AN, deren Arbeitsverhältnis vor dem 01.07.2019 begründet wurde und nach dem
30.06.2019 noch Bestand hat, erhalten Weihnachtsgeld in Höhe ihres für den Monat Oktober
zustehenden Monatsgrundentgelts, wenn sie am 1. November ein ungekündigtes Arbeitsverhältnis
haben und dieses Arbeitsverhältnis ununterbrochen seit dem 1. Juli bestanden hat.

 Urlaubsgeld
Ein AN erhält im Juli Urlaubsgeld in Höhe von 332,34 EUR (Teilzeitkräfte anteilig), wenn er am 1. Juli in
einem ungekündigten Arbeitsverhältnis steht und dieses Arbeitsverhältnis ununterbrochen seit dem 1.
Januar bestanden hat und er mindestens für einen Teil des Monats Juli Anspruch auf das
Monatsgrundentgelt, Krankenbezüge oder Zuschuss zum Mutterschaftsgeld hat.

 Vermögenswirksame Leistungen
Ein AN erhält monatlich eine vermögenswirksame Leistung in Höhe von 6,65 EUR (Teilzeitkräfte
anteilig). Hierfür ist Voraussetzung, dass ein AN dem Arbeitgeber im Vorfeld eine entsprechende
Anlageform nach dem Vermögensbildungsgesetz mitteilt.
Ein Anspruch auf die vermögenswirksame Leistung besteht nicht, wenn das Arbeitsverhältnis
voraussichtlich nicht länger als sechs Monate dauert.

 Variables Entgelt
Seit 1. März 2018 wurde das variable Entgelt der Entgeltgruppen 1 bis 4 und der Technischen
Entgeltgruppe 1 dauerhaft mittels eines Pauschalbetrages je Entgeltgruppe auf das Monatsentgelt
umgelegt. Die Leistungsbeurteilung entfällt. Bei den Entgeltgruppen 5 bis 9 ist das im April eines jeden
Jahres gezahlte leistungsbezogene variable Entgelt dagegen nach wie vor in seiner Höhe abhängig
vom Ergebnis der Gesamtbeurteilung. Voraussetzung für die Gesamtbeurteilung ist grundsätzlich, dass
das Arbeitsverhältnis im Beurteilungsjahr ununterbrochen mehr als sechs Monate bestanden hat. Eine
Gesamtbeurteilung erhalten allerdings auch AN, deren unbefristetes Arbeitsverhältnis entweder in der
Zeit vom 01.07. bis 30.09. des Beurteilungsjahres begründet wurde oder in der Zeit vom 01.04. bis
30.06. des Beurteilungsjahres endete.

 Zuschläge
AN erhalten monatlich für jede geleistete Arbeitsstunde folgende Zuschläge auf das jeweilige
Stundenentgelt ihrer Entgeltgruppe:
a)  Sonntagsarbeit 30 %
b)  Arbeit am Oster- und Pfingstsonntag sowie an Wochenfeiertagen, die auf einen Sonntag fallen,
 bei dienstplanmäßigen Arbeitsstunden 35 % und bei nicht dienstplanmäßigen
 Arbeitsstunden 135 %
c)  Arbeit an Wochenfeiertagen 135 %
d)  Samstagsarbeit (zwischen 13 und 20 Uhr) 10 %
e)  Nachtarbeit (zwischen 20 und 06 Uhr) 25 %

 Aufwandsentschädigung für Zusteller
Zusteller erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1,02 EUR für jeden Tag, wenn sie in
einem Bezirk beschäftigt sind, in dem ein Einsatz auf Zustelltour von mindestens 17,5 Stunden in der
Jahresdurchschnittswoche erforderlich ist.

 Aufwandsentschädigung für Kraftfahrzeugsführer
Kraftfahrzeugführer erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1,02 EUR für jeden Tag, an
dem sie mehr als drei Stunden und weniger als acht Stunden den Kfz-Stellplatz verlassen haben. Bei
mehreren Fahrten sind die einzelnen Zeiten zusammenzuzählen. Bei längerer Abwesenheit als acht
Stunden werden Verpflegungskosten nach den einschlägigen Richtlinien gezahlt.
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